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§ 1 Name - Rechtsform - Sitz 
 
(1) Die Vereinigung trägt den Namen Kreissportbund Teltow-Fläming e.V. (im Folgenden KSB 

genannt). Der KSB ist der freie Zusammenschluss der Sportvereine, der Stadtsportverbände 
und der Sportfachverbände im Landkreis Teltow-Fläming. 

 
(2) Der KSB ist in das Vereinsregister mit Sitz in Potsdam unter der VR Nr. VR 6302 eingetragen. 

Er ist eine selbstständige Mitgliedsorganisation im Landessportbund Brandenburg e.V. 
 
(3) Der Sitz der Geschäftsstelle des KSB ist in Luckenwalde. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Zweck 
 
(1) Zweck des KSB ist: 

 
(a) die Förderung des Sports und die Koordinierung der dafür erforderlichen Maßnahmen, 

 
(b) die Vertretung der gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Land, Kreis 

und Kommunen sowie in der Öffentlichkeit. 
 
(2) Der KSB verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts "steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“. 
 
(3) Der KSB ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(4) Mittel des KSB dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Es darf keine Per-

son durch Ausgaben, die dem Zweck des KSB fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.  
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 

 
 

§ 3 Grundsätze und Aufgaben 
 
(1) Der KSB ist politisch und religiös neutral und steht in all seinen Belangen auf der Grundlage 

der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Der KSB fördert die Funktion des Sports als 
verbindendes Element zwischen Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen Schichten. 
Er setzt sich dafür ein, dass Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von Ge-
schlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung oder sexueller Identi-
tät eine sportliche Heimat geboten wird.  
 

(2) Der KSB, seine Mitglieder, sowie seine Beschäftigten und Beauftragten bekennen sich zu den 
Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des 
Bundeskinderschutzgesetztes und treten für die Integrität und die körperliche und seelische 
Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein.  
Der KSB wird hierbei sein besonderes Augenmerk auf das Gütesiegel „Kinderschutz in Teltow-
Fläming“ legen und seine Mitglieder bei der Erlangung des Gütesiegels unterstützen.    

 
(3) Die Organe des KSB (§ 7) üben ihre Tätigkeit grundsächlich ehrenamtlich aus. Der Vorstand 

kann bei Bedarf eine Vergütung nach Maßnahme einer Aufwandsentschädigung im Sinne des 
§ 3 Nr. 26 a EStG beschließen.  
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(4) Der KSB sieht seine Aufgabe in der Vertretung gemeinsamer Interessen der ihm angeschlos-
senen Mitglieder. 

 
Diese Aufgaben gliedern sich wie folgt: 

 
(a) Regelung aller Fragen, die die angeschlossenen Vereine und Verbände gemeinsam 

berühren, 
 

(b) Vertretung der Sport- und Vereinsinteressen bei Behörden, Verwaltungen und den Me-
dien, 

  
(c) Unterbreitung von Vorschlägen an die Kreisverwaltung, die Errichtung, die Werterhal-

tung und den Ausbau von kreislichen Sportanlagen sowie für die Koordinierung des 
Sportbetriebes, 

 
(d) beratende Mitwirkung bei der Verteilung der Mittel, die von der Kreisverwaltung für die 

Sportförderung zur Verfügung gestellt werden, 
 

(e) Förderung des Breiten- und Wettkampfsports, einschließlich des Nachwuchs-, Alten- 
sowie Behindertensports, 

 
(f) Förderung der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften für alle Bereiche des Sports in 

enger Zusammenarbeit mit dem Landessportbund, den Landesfachverbänden und der  
Europäischen Sportakademie Brandenburg gemeinnützigen GmbH, 

 
(g) Förderung des Ausbaus der Beziehungen Verein, Schule und Kitas, 

 
(h) Förderung internationaler Beziehungen. 

 
(5) Der KSB handelt in der Überzeugung, dass Doping mit den Grundwerten des Sports unver-

einbar ist.  
 
 

§ 4 Mitglieder 
 
(1) Dem KSB können nur dem Sport dienende Organisationen angehören, die ihre Gemeinnüt-

zigkeit im Sinne des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung“ nachwei-
sen. Sie müssen ihren Sitz im Landkreis Teltow-Fläming haben. Über Ausnahmen entscheidet 
auf Antrag der Vorstand. 

 
(2) Als Mitglieder können dem KSB unter Voraussetzung (1) angehören:  

Sportvereine, Stadtsportverbände, ein Kreisfachverband einer Sportart. 
 
 

§ 5 Aufnahme von Mitgliedern 
 
(1) Zur Aufnahme eines Mitgliedes bedarf es eines schriftlichen Antrages unter ausdrücklicher 

Anerkennung der Satzung und Ordnungen des KSB. Über den Antrag entscheidet der Vor-
stand mit einfacher Mehrheit. Eine schriftliche Mitteilung über die Aufnahme oder Ablehnung 
ist dem antragstellenden Verein innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Antrages zuzu-
stellen. 

 
(2) Gegen die Ablehnung ist die Berufung vor dem nächsten Kreissporttag oder vor der Mitglie-

derversammlung zulässig. 
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(3) Die Berufung bedarf der schriftlichen Begründung. Sie ist innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der angefochtenen Entscheidung an den Vorstand des KSB einzulegen. Die endgültige 
Entscheidung hierüber trifft der nächste Kreissporttag oder die nächste Mitgliederversamm-
lung. 

 
 

§ 6 Austritt und Ausschluss von Mitgliedern 
 
(1) Der Austritt eines Mitgliedes bedarf einer schriftlichen Mitteilung an den Vorstand des  

KSB zum Schluss des Geschäftsjahres mit einer Frist von 3 Monaten. Offene Forderungen 
gegenüber dem KSB bleiben davon unberührt.  

 
(2) Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Kreissporttag oder die Mitgliederver-

sammlung. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der anwesen-
den, stimmberechtigten Mitglieder. 

 
(3) Ein Mitglied scheidet aus, wenn es keinen gültigen Körperschaftsfreistellungsbescheid zum 

Nachweis der Gemeinnützigkeit auch nach zweimaliger Aufforderung vorgelegt hat. Der Vor-
stand entscheidet, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind. 

 
 
 

§ 7 Organe des KSB 
 
(1) Die Organe des KSB sind: 
 

1. der Kreissporttag, 
 

2. die Mitgliederversammlung, 
 

3. der Vorstand. 
 
(2) Die Organe des KSB führen ihre Geschäfte nach der für sie maßgebenden Geschäftsordnung, 

die nicht Bestandteil der Satzung ist. 
 
 

§ 8 Kreissporttag 
 
(1) Der Kreissporttag ist das oberste Organ des KSB. Der Kreissporttag findet alle 4 Jahre statt. 

Der Kreissporttag setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des KSB nach § 4 dieser Satzung.  
 

(a) den Vertretern der Vereine, Stadtsportverbände und Kreisfachverbände, die nach folgendem 
Delegiertenschlüssel teilnahmeberechtigt sind: 

bis 100 Mitglieder: 1 Vertreter 
101 - 400 Mitglieder: 2 Vertreter 
401 - 800 Mitglieder: 3 Vertreter 
über 800 Mitglieder: 1 weiterer Vertreter 
 

(b) den Mitgliedern des Vorstandes des KSB und Ehrenmitgliedern mit jeweils einer Stimme. 
Stimmenbündelung ist möglich. 

 
(2) Der Vorstand lädt, unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung, mit einer Frist von 6 Wochen 

zum Kreissporttag per E-Mail an die letzte vom Mitglied der KSB Geschäftsstelle mitgeteilte 
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E-Mail-Adresse bzw. auf ausdrücklichen Wunsch des Mitglieds, das über keinen eigenen In-
ternetzugang verfügt, per einfachen Brief postalisch.   
 

(3) Anträge an den Kreissporttag kann jedes Mitglied und der Vorstand des KSB stellen. Anträge 
auf Änderung der Satzung und alle sonstigen Anträge müssen spätestens 4 Wochen vor dem 
Kreissporttag schriftlich beim Vorstand eingebracht werden. Verspätet eingegangene Anträge 
finden keine Berücksichtigung. Der Vorstand kann hiervon Ausnahmen machen, wenn die 
Verspätung genügend entschuldigt wird oder andere Gründe, insbesondere die Verfah-
rensökonomie die Aufnahme des Punktes rechtfertigt. Der Vorstand entscheidet nach billigem 
Ermessen. Die endgültige Tagesordnung wird den Mitgliedern des KSB spätestens 2 Wochen 
vor dem Kreissporttag in Textform mitgeteilt. Mit der Bekanntmachung dieser Tagesordnung 
wird den Mitgliedern auch eine Zusammenstellung der Anträge übermittelt. 

 
(4) Der Kreissporttag ist zuständig für: 
 

(a) die Entgegennahme der Berichte des Vorstandes des KSB, des Schatzmeisters und 
der Kassenprüfer, 
 

(b) die Entlastung und Wahl des Vorstandes des KSB, 
 

(c) Beschlussfassung zum Jahresabschluss, 
 

(d) die Bestätigung bzw. den Ausschluss von Mitgliedern des KSB, 
 

(e) die Wahl des Beschwerdeausschusses, 
 

(f) die Wahl des Kassenprüfers, 
 

(g) die Beschlussfassung über den vom Vorstand des KSB schriftlich vorzulegenden Haus-
haltsplan, 
 

(h) die Bestätigung des Vorsitzenden der Kreissportjugend Teltow-Fläming, 
 

(i) Satzungsänderung, 
 

(j) die Beschlussfassung über Anträge, 
 

(k) die Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
 

(l) die Auflösung des KSB. 
 
(5) Der Kreissporttag erfolgt entweder real oder virtuell (Onlineverfahren) in einem nur für Mitglie-

der mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugänglichem Chat-
Raum. 

 
(6) Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle Versammlung gültige Zugangswort mit 

einer gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, maximal 3 Stunden davor, be-
kannt gegeben. Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die 
letzte der KSB Geschäftsstelle bekannt gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. 
Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, erhalten das Zugangswort per Post an die 
letzte der KSB Geschäftsstelle bekannt gegebene Adresse. Ausreichend ist die ordnungsge-
mäße Absendung des Briefes zwei Tage vor dem Onlineverfahren.  
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(7) Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangswort keinem 
Dritten zugänglich zu machen und unter strengem Verschluss zu halten. 
 

(8) Der ordnungsgemäß einberufene Kreissporttag ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Teilnehmer beschlussfähig.  

 
(9) Über die Beschlüsse des Kreissporttages und über die Ergebnisse von Wahlen ist ein Proto-

koll anzufertigen. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer, der von 
der Versammlung zu Beginn zu bestimmen ist, zu unterzeichnen. 

 
(10) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten gefasst. 

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es kann offen abgestimmt werden, sofern nicht die 
Mehrheit der Stimmberechtigten widerspricht.  
Bei der Ermittlung der Mehrheit bleiben ungültige Stimmen und Enthaltungen außer Betracht. 

 
(11) Stimmberechtigt und wählbar sind alle Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die ei-

nem Mitgliedsverein angehören müssen. 
 
 

§ 9 außerordentlicher Kreissporttag 
 
(1) Ein außerordentlicher Kreissporttag tritt zusammen: 

 
(a) auf Antrag des Vorstandes, 

 
(b) auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder, 

 
(c) auf Beschluss des Kreissporttages. 

 
Der außerordentliche Kreissporttag muss spätestens 6 Wochen nach Beschlussfassung bzw. 
Antragstellung stattfinden. Die Einladungsfrist beträgt mindestens 2 Wochen vor Tagungsbe-
ginn. 

 
 

§ 10 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung findet in den Jahren zwischen den ordentlichen Kreissporttagen 

statt. 
 
(2) Der Mitgliederversammlung gehören an: 
 

(a) Vertreter der Vereine, Stadtsportverbände und Kreisfachverbände, die Mitglied im KSB 
sind, 
 

(b) die Mitglieder des Vorstandes des KSB. 
 
(3) Der Vorstand lädt, unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung, mit einer Frist von 6 Wochen 

zur Mitgliederversammlung per E-Mail an die letzte vom Mitglied der KSB Geschäftsstelle mit-
geteilte E-Mail-Adresse bzw. auf ausdrücklichen Wunsch des Mitglieds, das über keinen eige-
nen Internetzugang verfügt, per einfachen Brief postalisch.   
 

(4) Anträge an die Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied und der Vorstand des KSB stellen. 
Anträge auf Änderung der Satzung und alle sonstigen Anträge müssen spätestens 4 Wochen 
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vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingebracht werden. Verspätet ein-
gegangene Anträge finden keine Berücksichtigung. Der Vorstand kann hiervon Ausnahmen 
machen, wenn die Verspätung genügend entschuldigt wird oder andere Gründe, insbeson-
dere die Verfahrensökonomie die Aufnahme des Punktes rechtfertigt. Der Vorstand entschei-
det nach billigem Ermessen. Die endgültige Tagesordnung wird den Mitgliedern des KSB spä-
testens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung in Textform mitgeteilt. Mit der Bekanntma-
chung dieser Tagesordnung wird den Mitgliedern auch eine Zusammenstellung der Anträge 
übermittelt. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung erfolgt entweder real oder virtuell (Onlineverfahren) in einem nur 

für Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem gesonderten Zugangswort zugängli-
chem Chat-Raum. 

 
(6) Im Onlineverfahren wird das jeweils nur für die aktuelle Versammlung gültige Zugangswort mit 

einer gesonderten E-Mail unmittelbar vor der Versammlung, maximal 3 Stunden davor, be-
kannt gegeben. Ausreichend ist dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die 
letzte der KSB Geschäftsstelle bekannt gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. 
Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, erhalten das Zugangswort per Post an die 
letzte der KSB Geschäftsstelle bekannt gegebene Adresse. Ausreichend ist die ordnungsge-
mäße Absendung des Briefes zwei Tage vor dem Onlineverfahren.  

 
(7) Sämtliche Mitglieder sind verpflichtet, ihre Legitimationsdaten und das Zugangswort keinem 

Dritten zugänglich zu machen und unter strengem Verschluss zu halten. 
 

(8) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden, stimmberechtigten Teilnehmer beschlussfähig. 

 
(9) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 
 

(a) die Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, des Schatzmeisters, der Kreissport-
jugend, des Beschwerdeausschusses und der Kassenprüfer, 

 
(b) die Beschlussfassung zum Jahresabschluss, 
 
(c) die haushaltsmäßige Entlastung des Vorstandes, 

 
(d) die Abberufung und Neuwahl von Vorstandsmitgliedern, 

 
(e) die Beschlussfassung über den vom Vorstand schriftlich vorzulegenden Haushaltsplan, 

 
(f) die Beschlussfassung über Anträge, 

 
(g) Satzungsänderungen, 

 
(h) die Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

 
(10) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und über die Ergebnisse von Wahlen ist ein 

Protokoll anzufertigen. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer, der 
von der Versammlung zu Beginn zu bestimmen ist, zu unterzeichnen. 

 
(11) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten gefasst. 

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Es kann offen abgestimmt werden, sofern nicht die 
Mehrheit der Stimmberechtigten widerspricht.  
Bei der Ermittlung der Mehrheit bleiben ungültige Stimmen und Enthaltungen außer Betracht. 
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(12) Stimmberechtigt und wählbar sind alle Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die ei-

nem Mitgliedsverein angehören müssen. 
 
(13) Die außerordentliche Mitgliederversammlung tritt auf Beschluss des Vorstandes zusammen 

bzw. wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dieses fordert. 
 
 

§ 11 Stimmrecht und Abstimmung 
 
(1) Die unter § 8 Absatz (1) genannten Delegierten, die Ehrenmitglieder und die Vorstandsmit-

glieder haben Stimmrecht. Die Kassenprüfer und der Beschwerdeausschuss sind nicht stimm-

berechtigt. 
 
(2) Das Stimmrecht errechnet sich nach der Mitgliedererhebung zum 1.1. des laufenden Jahres 

laut Bestandserhebung des LSB. 
 
(3) Jeder Delegierte darf nur für einen Verein das Stimmrecht ausüben. Es gilt der Delegierten-

schlüssel gemäß § 8 Abs. 1 a. 
 
(4) Die Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten ge-

fasst. Satzungsänderungen bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Stimmengleichheit gilt als 
Ablehnung. Bei der Ermittlung der Mehrheit bleiben ungültige Stimmen und Stimmenenthal-
tungen außer Betracht. Es kann offen abgestimmt werden, sofern sich die Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder dafür ausspricht. 

 
(5) Satzungsänderungen und Beschlüsse können auf dem Kreissporttag und in der Mitgliederver-

sammlung gefasst werden. 
 
 

§ 12 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
 

(a) dem Vorsitzenden, 
 

(b) den 2 stellvertretenden Vorsitzenden, 
 

(c) dem Schatzmeister, 
 

(d) dem gewählten Vertreter der Kreissportjugend, 
 

(e) bis zu 3 Beisitzern, 
 

(f) dem Vorsitzenden des Beschwerdeausschusses (beratende Stimme), 
 

(g) dem Geschäftsführer des KSB (beratende Stimme). 
 
(2) Der Vorstand tagt mindestens 4 x im Geschäftsjahr. Für seine Tätigkeit wird eine Geschäfts-

ordnung erlassen. 
 
(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Kreissporttag gewählt. Die Wahl der Mitglieder 

des Vorstandes erfolgt auf die Dauer von 4 Jahren. Ihre Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder 
des Vorstandes bleiben bis zur Neuwahl im Amt.  



 

 
Seite 8 von 11 

 

8 

Der Vorsitzende der Kreissportjugend wird vom Kreisjugendsporttag gewählt und durch den 
Kreissporttag bestätigt. 

 
(4) Zum Mitglied des Vorstandes kann gewählt werden, wer durch Zugehörigkeit zu einem Verein 

mittelbar einem der Mitglieder des KSB angehört. 
 
(5) Die Wahl des Vorsitzenden, der 2 stellvertretenden Vorsitzenden und des Schatzmeisters er-

folgt in Einzelabstimmung und in getrennten Wahlgängen.  
 

Die weiteren Mitglieder des Vorstandes können in einem Wahlgang gewählt werden, sofern 
nicht mehrheitlich anders beschlossen wird. 

 
(6) Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 
 
(7) Die gewählten Mitglieder des Vorstandes können durch Beschluss des Kreissporttages oder 

der Mitgliederversammlung abberufen werden. 
 
(8) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Legislaturperiode aus dem Amt, so beruft 

der Vorstand für die Zeit bis zum nächsten Kreissporttag oder Mitgliederversammlung einen 
Nachfolger. 

 
(9) Vorstand im Sinne § 26 BGB sind der Vorsitzende, die 2 stellvertretenden Vorsitzenden und 

der Schatzmeister. Gerichtlich und außergerichtlich wird der KSB durch zwei der vorstehen-
den Vorstandsmitglieder vertreten. 

 
(10) Der Vorsitzende bestimmt Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen des Vorstandes, sofern 

hierüber nicht Beschlüsse des Vorstandes vorliegen. Er leitet die Kreissporttage, Mitglieder-
versammlungen und Vorstandssitzungen. Er kann ein anderes Mitglied des Vorstandes damit 
beauftragen. 

 
(11) Der Vorstand führt den Kreissportbund, vermittelt den geschäftlichen Verkehr der Organe des 

KSB und koordiniert deren Tätigkeit. 
 
(12) Vorstandsversammlungen können online oder in Schriftform erfolgen. 

 
(13) Der Vorstand des KSB ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. 

Es müssen mindestens zwei Vertretungsberechtigte anwesend sein. Beschlüsse werden mit 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als 
nicht abgegebenen Stimmen.  

 
(14) Auch schriftliche, fernmündliche oder andere vergleichbare Formen der Beschlussfassung 

des Vorstandes sind zulässig. Ein in diesem Verfahren gefasster Beschluss ist wirksam, wenn 
ein Vorstandsmitglied nicht innerhalb einer Woche nach Zugang des Protokolls dem Be-
schluss schriftlich widerspricht. Beschlussergebnisse und Protokoll gelten am zweiten Tag 
nach Absendung als zugegangen.    

 
(15) Der Vorstand erlässt die Geschäftsordnung für die Geschäftsstelle. 
 
(16) Die Geschäftsstelle des KSB ist der Sitz des Vorstandes des KSB. 
 
(17) Der Vorstand kann ständige oder zeitweilige Ausschüsse einsetzen. Der Vorsitzende eines 

Ausschusses kann im Rahmen seiner konkreten Tätigkeit zu den Vorstandssitzungen zu die-
sem Thema eingeladen werden. Er nimmt mit beratender Stimme teil. 
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(18) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse des Vereins, namentlich Geschäftsgeheimnisse, 
die den Vorstandsmitgliedern oder Ausschussmitgliedern durch ihre Tätigkeit bekannt werden, 
haben sie Stillschweigen zu bewahren.  

 
 

§ 13 Kreissportjugend 
 
(1) Die Sportjugend ist die Jugendorganisation des Kreissportbundes. Sie führt sich selbständig 

und entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel in eigener Zuständigkeit. 
 
(2) Die Sportjugend gibt sich eine eigene Ordnung. 
 
 

§ 14 Beschwerdeausschuss 
 
(1) Der Beschwerdeausschuss entscheidet bei auftretenden Streitigkeiten zwischen Mitgliedern 

des KSB. 
 
(2) Er ist unabhängig und Weisungen des KSB und seinen Organen nicht unterworfen. 

Er besteht aus 3 Personen. 
 
(3) Seine Wahl erfolgt auf dem Kreissporttag. Die Amtszeit beträgt 4 Jahre. Der Beschwerdeaus-

schuss wählt seinen Vorsitzenden in eigener Zuständigkeit. Der Vorsitzende ist Mitglied des 
Vorstandes des KSB mit beratender Stimme. 

 
 

§ 15 Bestellung von Mitgliedern 
 
(1) Der Vorstand bestellt den Geschäftsführer. Die Bestellung erfolgt im Ergebnis einer öffentli-

chen Ausschreibung. Der Geschäftsführer ist besonderer Vertreter nach § 30 BGB. Rechte 
und Pflichten des Geschäftsführers ergeben sich aus einem gesondert zwischen ihm und dem 
Vorstand abzuschließenden Anstellungsvertrag. 

 
 

§ 16 Wirtschaftsführung 
 
(1) Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Haushaltsplan zu erstellen, der nach Beratung vom 

Vorstand dem Kreissporttag bzw. der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzule-
gen ist. Für jedes abgelaufene Geschäftsjahr ist ein Jahresabschluss zu erstellen, der vom 
Vorstand dem Kreissporttag bzw. der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzule-
gen ist. 

 
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben des KSB werden nach Beschluss des Kreissporttages Mitglieds-

beiträge erhoben. Die jeweilige Höhe der Beiträge regeln Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung oder des Kreissporttages. Im Weiteren kann die Tätigkeit des KSB durch Spenden der 
Mitglieder oder Sponsoren, sowie durch Fördermittel unterstützt werden. 

 
(3) Weitere Einzelheiten der Wirtschaftsführung werden durch die Finanzordnung des KSB gere-

gelt. 
 
 

§ 17 Kassenprüfer 
 
(1) Der Kreissporttag wählt für die Dauer einer Wahlperiode zwei Kassenprüfer. 
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(2) Die Amtszeit beträgt 4 Jahre. Ihre Wiederwahl ist möglich. 
 
(3) Sie prüfen mindestens einmal jährlich sachlich und rechnerisch die Kasse, die Buchführung 

sowie die finanziellen und materiellen Werte des KSB. 
 
 

§ 18 Ehrenmitglieder 
 
(1) Persönlichkeiten, die sich um die Entwicklung des KSB und des Sports besonders verdient 

gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstandes oder eines der Mitglieder zu Ehren-
mitgliedern genannt werden. 
 

(2) Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit, wenn der Kreissporttag bzw. die 
Mitgliederversammlung dem Vorschlag zustimmt. 

 
(3) Die Ehrenmitglieder können an Kreissporttagen und Mitgliederversammlungen stimmberech-

tigt teilnehmen. 
 
 

§ 19 Auflösung des KSB 
 

(1) Die Auflösung des Kreissportbundes beschließt der Kreissporttag oder ein außerordentlicher 
Kreissporttag. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von drei Viertel der Stimmen der Mitglieder 
des KSB. 
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an den LSB, der es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
(2) Der die Auflösung beschließende Kreissporttag hat drei Liquidatoren zu wählen, welche die 

Liquidation des KSB durchzuführen haben. Sie fassen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 
 
 

§ 20 Haftungsbeschränkung 
 
(1) Der KSB, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die Zwecke des KSB im Auftrag 

handelnden Personen haften gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrläs-
sig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder im Rahmen des Vereinsbetriebs, bei 
Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des KSB oder bei Veranstaltungen 
erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die Versicherungen des KSBs ge-
deckt sind. Soweit hiernach Versicherungsschutz besteht, ist § 31a Abs. 1 S.2 BGB nicht an-
zuwenden. 

 
(2) Werden die Personen nach Abs. (1) von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung herangezo-

gen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein 
einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistel-
lung von den Ansprüchen Dritter.  

 
(3) Alle für den KSB Tätigen sowie alle Organ- oder Amtsträger des Vereins haften für Schäden 

gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung der satzungsgemäßen 
Aufgaben verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das gilt auch, soweit sie für 
ihre Tätigkeit eine Vergütung erhalten oder in einem Beschäftigungsverhältnis zum KSB ste-
hen. 
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§ 21 Inkrafttreten 

 
(1) Die Neufassung der Satzung tritt nach Beschluss der Mitgliederversammlung 2022 mit dem 

Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Vorstehende Satzung wurde am 
28.09.2022 von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

 
 
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weib-
lich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter. 
 
 
Luckenwalde, den 28.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
     gez. Oliver Pienz      gez. Stefan Lißner 

Vorstandsvorsitzender       stellv. Vorsitzender 


